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1. Kapitel — Verbrechen gegen Souveränität der DDR,

Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte §93

ten, K ranken und Schiffbrüchigen der S tre itk räfte  zur See, das Ab
kommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen und das Abkom 
m en über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten;

— -der H aager K onvention über den Schutz ku ltu re ller W erte im  Fall 
eines bew affneten K onflikts vom 14. 5.1954.
Daneben sind auch festgelegte Gebräuche oder allgemeine Regeln des 

Völkerrechts fü r die K riegführung zu beachten. So ist es beispielsweise 
allgem ein anerkannt, daß die K riegführenden nicht das unbeschränkte 
Recht der freien W ahl der M ittel zur Schädigung des Feindes haben.

Dies und andere Völkerrechtsakte stellen bis zu einem gewissen Grade 
eine Kodifikation der Regeln der Land-, See- und teilweise auch der Luft
kriegführung dar. Die Gesetze und Gebräuche des Krieges müssen in je
dem bewaffneten Konflikt eingehalten werden. Sie sind auch fü r  die UN 
verbindlich, w enn diese in  Ü bereinstim m ung m it ih ren  Zielen und G rund
sätzen zur U nterdrückung von Aggressionsakten W affengew alt anw endet 
(Art. 42 der Charta).

Eine außerordentlich große Rolle spielt die Sowjetunion im  K am pf 
um  ein völkerrechtliches V erbot barbarischer K am pfm ittel. Bereits 1922 
in Genua schlug die sowjetische Delegation vor, die Regeln der K riegfüh
rung durch ein völliges Verbot der barbarischen Formen, w ie die A nw en
dung von Giftgasen, des Luftkrieges und anderer, insbes. auch der A n
w endung von Zerstörungsm itteln, die sich gegen die friedliche Bevölke
rung richten, zu ergänzen. A ber erst 1925 w urde in Genf das Protokoll 
über das Verbot des chemischen und bakteriologischen Krieges u n te r
zeichnet. Die Sowjetunion h a t sich als einer der ersten  S taaten  diesem 
Protokoll angeschlossen und es ratifiziert, weil sie ihm  große Bedeutung 
beimißt. Dieses Protokoll w ar im zw eiten W eltkrieg bedeutsam . Chem i
sche und bakteriologische K am pfm ittel w urden nicht verw endet. G estützt 
auf dieses völkerrechtliche Verbot, erk lärten  die S taaten  der A nti-H itler- 
Koalition nachdrücklich, sie w ürden allen Versuchen des Feindes, im 
Kriege verbotene W affen zu verw enden, eine vernichtende A bfuhr e rte i
len.

Die Sowjetunion beschränkte sich nicht darauf, 1949 an der Genfer 
diplom atischen Konferenz zur Erörterung und Beschlußfassung über neue 
völkerrechtliche Abkommen über die Gesetze und Gebräuche des Krieges 
teilzunehm en, sondern un terbreitete  auch konkrete Vorschläge fü r  deren 
w eitere Vervollkom m nung; sie erreichte, daß neue, hum anere Bestim 
m ungen aufgenom m en w urden. So w urde anerkannt, auch bei bew affne
ten K onflikten, die keinen in ternationalen  C harak ter haben, Personen, 
ohne Rücksicht auf Rasse, N ationalität, Religion, H erkunft oder Vermö
gen, menschlich zu behandeln, die nicht unm ittelbar an den Feindselig
keiten beteiligt sind oder infolge K rankheit, V erw undung oder G efangen
schaft nicht m ehr an den Feindseligkeiten teilnehm en.

Die V ertragsstaaten der Abkommen verpflichteten sich, Gesetze über 
die Bestrafung solcher Personen zu erlassen, die schwere Verletzungen 
der Abkommen begangen haben.

3*


